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Sachverhalt und Anträge 

Auf die europäische Patentanineldung 84 108 603.6 wurde das 

europâische Patent 0 160 732 auf der Grundlage von 

10 Ansprüchen erteilt. 

Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdeführerin 
(Einsprechende 01) und die weitere Verfahrensbeteiligte 

(Einsprechende 02) Einspruch em. 

Die Einspruchsabteilung hat in einer Zwischenentscheidung 
das Patent in geändertexn Umfang aufrechterhalten. 

Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt: 

11 1. Verfahren zur Herstellung von Schokoladeninassen, 
Kuvertüre, Fettglasuren und dgl., bei deni eine Proze8masse 
aus Kakaomasse und/oder Kakaopulver, Kakaobutter, 
vegetablein Fett, Milchpulver, Kristallzucker und dgl., 
vorgeinischt und wenigstens einem Zerkleinerer zugeführt 
wird und in einer dünnen Schicht ausgebreitet und mit 
einem Gas in Stof f- und/oder Warmeaustauschberührung 
gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB die ProzeBmasse 
als eine Charge nach dem Vorinischen in Rührwerkskugel- 
xnühlen verinahien und durch einen Dünnschichtreaktor 
gefordert wird, in deni sie von einem Rotor zu einer dünnen 
Schicht auf der Reaktorwandung ausgebreitet wird, die 
unter ständiger Erneuerung mit aus deni Rotor austretenden 
Heil3luftstrahlen beaufschlagt und entgast wird, woraufhin 
sie in einem Homogenisator hoinogenisiert und bis zur 
vollstàndigen Entleerung des Vormischers ohne Rücklauf zu 
letzterem gespeichert wird.tt 

Der unabhãngige Anspruch 5 und die von ihm abhängigen 
Ansprüche 6 bis 9 sind auf eine Vorrichtung zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 
gerichtet. 
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Die Einspruchsabteilung führte in ihrer Entscheidung aus, 
daB der Gegenstand gemãB dein geanderten Anspruchssatz 
durch den bekannten Stand der Technik weder vorbeschrieben 
noch nahegelegt sei. 

Ferner sei eine Präzisierung des Anspruches 1 dahingehend, 
daB eine Charge alle Bestandteile enthalte, nicht 
erforderlich, da u. a. ein Anspruch im Lichte der 
Beschreibung zu lesen sei. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 
Beschwerdeführerin Beschwerde erhoben. Der Vortrag der 
Beschwerdeführerin in ihren Schriftsätzen und in der 
mündlichen Verhandlung am 15. September 1992 bezüglich des 
jetzt entscheidungserheblichen Sachverhaltes kann wie 
folgt zusammengefaBt werden: 

Trotz des Tatbestandes, daB sich in der Beschreibung zum 
Streitpatent keine Stütze dafür fânde, "daB etwa nicht 
alle Komponenten von vorneherein gemischt werden sollen" 
sei dies dein Wortlaut des geltenden Anspruches 1, der die 
Umschreibung "eine Charge" entha].te, nicht zu entnehmen. 
Aufgrund des Vorhandenseins nur eines einzigen Aus-
führungsbeispiels sei der durch den Anspruchswortlaut 
vorgegebene Schutzumfang hieraus auch nicht eindeutig zu 
ermittein. Eine zweifelsfreie Interpretation werde ferner 
durch den Sachverhalt erschwert, daB das Wort "eine" im 
Deutschen sowohi die Bedeutung eines unbestirnmten 
Artikels, als auch eines Zahiwortes besitze. Im übrigen 
habe die Patentinhaberin zu erkennen gegeben, daB sie sich 
auf den Einsatz aller Komponenten zu Beginn des Verfahrens 
eigentlich gar nichteinschränken lassen wolle. Diese 
Einwánde seien aber nicht im Hinblick auf Artikel 84 EPTJ 
geschehen, sondern in unmittelbarem Zusammenhang mit einer 

0 
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neuheitsschädlichen Vorwegnahxne durch den Stand der 
Technik. Für die Beurteilung des Schutzbegehrens ira Lichte 
des Standes der Technik sei in jedem Falle davon auszu-
gehen, daB Artikel 69 EPU eindeutig Bezug auf den Inhalt 

der Patentansprüche nehme. 

Ungeachtet dieser Betrachtungsweise sei aber gegen em 
Schutzbegehren, was kiar verdeutliche, daB "eine Charge" 
die Produktniasse in ihrer Gesaintheit bedeute und nicht in 
Teilströmen wie beim Stand der Technik, nichts rnehr einzu-
wenden. Hierzu erfordere es jedoch einer entsprechend 
eindeutigen Interpretation des Wortlautes des Anspruches 1 
durch die Kamraer in der schriftlichen Entscheidungs-
begründung. Das Entweichen von Stoffen aus dein Dunn-
schichtverdainpfer ware jedenfalls dann auch nicht ausge-

schiossen. 

Die Beschwerdegegnerin hat diesern Vorbringen widersprochen 
und dabei u. a. folgendes geitend gernacht: 

Die begriffiiche Bedeutung der Worte "eine Charge" ginge 
für den Fachinann aus Anspruch 1 in Verbindung iTtit der 
Beschreibung zuni Streitpatent dahirigehend kiar hervor, daB 
hierinit die Produktmasse irtit alien ihren Koinponenten 
gemeint sei, die ira Vorinischer geniischt würden und 
anschiieBend durch die Ruhrwerkskugelrnühle und den Dunn-
schichtreaktor geschickt werden. Es zeige sich zwar, daB 
diese Substanzen ira Dünnschichtreaktor durch Einblasen von 
Gasen verändert würden, ein AusschiuB eines derartigen 
Stoffaustausches aber in keineni Fall technisch sinnvoil 
sei. Darüber hinaus sei jedoch über die Zuführung 
zusätzlicher Koinponenten in diesen Reaktor in den Unter-
lagen zuni Streitpatent nichts verinerkt. 

Der Vertreter der weiteren Verfahrensbeteiligten 
(Einsprechenden 02), hat mit Schreiben vomn 14. Mai 1992. 
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mitgeteilt, daB diese nicht an der mündlichen Verhandlung 
teilnebmen werde. 

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patentes. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 
zurückzuweisen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der geltende geànderte Anspruch 1 entspricht einer 
unmittelbaren Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 5 
(ursprüngliche Ansprüche 1 und 6 sowie ursprüngliche 
Beschreibungsseite 6, letzter Absatz); er erfüllt daher 
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPO. 

Mit Bezug auf die Vortráge der Beschwerdeführerin und 
Beschwerdegegnerin, die der bereits in dem ursprünglich 
erteilten Anspruch 1 vorhandenen Formulierung, "daB die 
ProzeBinasse als eine Charge nach dein Vormischen in Rühr-
werkskugelmühlen verinahlen und durch einen Dünnschicht-
reaktor gefördert wird...", einen untersàhiedlichen 
inhaitlichen Utnfang zuinessen, braucht nur insoweit 
eingegangen zu werden, als dies zur Klãrung der unter 
Artikel 100 (a) EPU aufgeworfenen Streitfrage erforderlich 
ist, da Einwãnde in bezug auf Kiarheit nicht zu den in 
Artikel 100 EPTJ aufgefuhrten Einspruchsgründen gehâren 
(vgl. T 127/85, AB1. EPA 1989, 271). Dent entspricht auch 
das Begehren der Beschwerdeführerin (siehe Punkt IV, 
oben). 

04050  .../... 
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4. 	liii vorliegenden Falle inag es zutreffen, daB der Fachmann 

einzig auf der Grundiage des Wortlautes des geltenden 

Anspruches 1 mit Bezug auf die Umschreibung "daJ3 die 

Prozel3masse als eine Charge... vermahlen und ... gefördert 

wird...", sich die Frage stelit, ob im Zusammenhang mit 

dem Begriff Charge das Wort "eine" als unbestinunter 

Artikel oder als Zahiwort zur Ermittlung der beanspruchten 

konkreten technischen Lehre heranzuziehen ist. Die 

Beschreibung zuin Streitpatent, insbesondere Spalte 3, 

Zeile 62 bis Spalte 4, Zeile 4 bzw. die Ursprungsoffen- 

barung Seite 6, letzter Absatz, lassen hierzu keine 

Zweifel aufkoinmen. Dort ist ausgeführt, daB der Vorrnischer 

"zur Aufnahme der Bestandteile., wie .... dient, aus denen 

sich die ProzeSmasse zusamrnensetzt ... ". Diese Angabe in 

Verbindung mit den im Text folgenden Erläuterungen zuin 

FlieBschema nach Figur 1, bringen nach Auffassung der 

Kamrner, in Ubereinstinunung mit den Ausführungen der 

Beschwerdegegnerin, eindeutig zurn Ausdruck, daB die 

Uinschreibung "eine Charge" von jedern Fachrnann so 

verstanden wird, daB es sich dabei urn die ProzeBmasse mit 

alien ihren Koinponenten handelt, die un Vorinischer 

gemischt und anschlie8end durch die Rührwerkskugelniühle 

und den Dünnschichtreaktor geschickt wird, also das Wort 

"eine" im Sinne eines Zahiwortes zu verstehen ist. Eine 

abweichende Auslegung der Lehre des in Rede stehenden 

Anspruches 1 hat auch die Beschwerdegegenerin nicht 

geltend geinacht. Sogar die Beschwerdeführerin hat fest- 

gesteilt, daB sich keine StUtze für unterschiedliche 

Interpretationen des Anspruchswortlautes in der 

Beschreibung zum Streitpatent findet und daher den von der 

Beschwerdegegnerin vorgetragenen Prozel3ablauf vorn Prinzip 

her nicht bestritten. Da sornit eine Anderung der Patent-

ansprüche lediglich kosmetischer, nicht aber beschrän- 

kender Natur ware, scheidet eine Umforinulierung der 

Ansprüche im Einspruchsbeschwerdeverfahren aus (vgl. 
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6 	 gloom 
hierzu die oben erwàhnte Entscheidung T 127/85, 

insbesondere Punkt 7.1 der Entscheidungsgründe). 

5.  Mit Bezug auf die voranstehenden Ausführungen unter 
Punkt 4, die zeigen, daB der geltende Anspruch 1 eine 
eindeutige, für den Fachmann zweifelsfrei in die Praxis 
umzusetzende Lehre umfaBt und den tlmstand, daB die 
Beschwerdeführerin uniniBverstãndlich zu erkennen gegeben 
hat, daB alle Einwãnde unter Artikel 100 EPTJ gegen den 
Gegenstand des Streitpatentes ausschlieBlich im Rahmen 
einer breiten, zweifelhaften Interpretation des Wortlautes 
des Anspruches 1 gesehen werden soliten und demzufolge der 
Stand der Technik bei einer Auslegung des Wortes "eine" in 
Verbindung mit "Charge" als Zahlwort nicht mehr heranzu- 
ziehen sei, also die vorgetragenen Einwãnde nicht mnehr 
aufrechtzuerhalten wären, sieht die Kammer keinen Grund, 
die durch die Einspruchsabteilung erfolgte Beurteilung der 
Neuheit und erfinderischen Tãtigkeit des Gegenstandes des 
Streitpatentes gegenüber demn genannten Stand der Technik 
in Frage zu stellen. Bei dieser Sachlage kann selbstver-
stàndlich auch dahingesteilt bleiben, ob, wie von der 
Beschwerdeführerin angezweifelt, Anspruch 1 korrekt gegen-
über dema Stand der Technik abgegrenzt ist (vgl. hierzu 
T 99/85, AB1. EPA 1987, 413). 
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Entscheidungs formel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 P. Lançon 
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